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Der Cnzthaler.
Anzeiger unk Anterhaltunsts-Asass

das ganze Enzlhat und dessen Amgegend.
Ämtsktall für den Merainlskezirk Keuenkürg.

^r . AT . Neuenbürg , Mittwoch den 5. Juli 1865.
DerEnzthaler erscheint Mittwochs uadS « mst «gS. — Preis halbjährig hier und bei allen Postämtern 1A.
Für Reuenbürg und nächste Umgebung aionnirt m« n bei der Redaktion . AuSw artige bei ihren Postämter ».

Bestellungen werden täglich angenommen . — Einrttckungsgebühr für die Zeile oder deren Raum 2 kr.

Amtliches.

Neuenbürg.
Die Gemeinde- und Siiftungsbehörden

werden hiemit in Kenniuiß gesetzt, daß der
Musikdirektor und Organist Kaim  in Biberach
zu Prüfung von Planen und Uebcrschlägenin
Orgelbausachcn der Gemeinden und Stiftungen,
sowie zur Ucbernahme von Orgelwerken ermäch¬
tigt worden ist.

Den 30. Juni 1865.
K. Oberamt.

B ä tzn er.

Neuenbürg.
An die Ortsvorsteher.

Dieselben werden hiermit aufgcfordert, die
Protokolle über die in ihren Gemeinden seit
1. Juli vorigen Jahrs vorgenommenen ober-
a nilsgerichtlichen  Pfandvisitationen , soweit
dies nicht bereits geschehen ist,

binnen 3 Tagen
hieher einzuscnden.

Den 1. Juli 1865.
K. Oberamts-Gericht.

Römer.

Aufforderung d. K. Steuerkollegiums
zu Fatiruug des Kapital - Renten -
Dienst - und Berufs Einkommens auf

den 1 . Juli 1863 behufs der Be¬
steuerung pro 1863/66.

In Gemäßheit des Art. 7 des Gesetzes vom
19. Sept . 1852 (Reg.Bl . S . 236 ) wird Be¬
hufs der Fatirung des der Besteue¬
rung unterliegendeii Kapital -, Renten -,
Dienst - und Berufseinkommens auf
den 1. Juli  1865 nachstehende Aufforderung
erlassen: l . Die in Art. 2 des Gesetzes vom
19. Sept . 1852 bezeichnten Steuerpflichtigen
oder deren gesetzliche Slellvertreter — für die
im Auslande sich aufhallenden die aufzustellenden
Bcvollmächtigien — werden hiemit auf.
gefordert,  nach Maßgabe des gedachten Ge¬
setzes und der Instruktion zu Vollziehung des¬
selben vom 10. Juni 1853 (.Reg.Bl . S . 171 ff.)
an die nach §. 12 der Instruktion zusammenge¬
setzte Ortssteucrkommission spätestens bis zum
1. August 1865 , oder wenn die Ortssteuer¬

komMission einen kürzeren Termin  anzube-
raumeu für angemessen erachten sollte, inner¬
halb dieser  Frist tue Erklärung abzugeben,
-n) ob sie sich am 1. Juli 1865 im Besitze steuer¬
barer Kapitalien und Renten (Ziff . II . 1.
hienachj befunden haben, und wie hoch sich nach
dem Bestände von diesem Tage, welcher für die
Entrichtung der Steuer auf das ganze Etatsjadr
1865/66 entscheidet, der Jahresertrag belauft?
Ii) wie hoch sich ihr Dienst - und Be russ¬
ein kommen  sowohl in festen als in veränder¬
lichen Bezügen ( s. hienach Ziff. ll . 2i belauft?
Das feste ständige Einkommen ist nach dem
Stande vom I. Juli 1865 , das veränderliche,
wechselnde nach dem Ergcbniß des Etatsjahrcs
l. Juli 1864/65 angebeii; v ) was sie sonst zu
Erläuterung ihrer Fassivn beizufügen für nvth-
wendig halten. >1. Nach Art. 1 des Gesetzes

'unterliegt der Besteuerung 1) das Einkommen
aus Kapitalien und Renten  und zwar:
a ) der Ertrag aus verzinslichen, im In - oder
Auslände (vcrgl. jedoch Gesetz Art. 3 , -4 . 1 -
angelegten cigenlhiimlichen oder iiiitznkeßlichen
Kapitalien ( verzinslichen Darlehen, Schuldbrie¬
fen, Staats - oder anderen Obligationen- Lotterie»
anlehenslooscn) , verzinslichen und unverzins¬
lichen Ztelforderungen. I>) Renten, als : ?eib-
gcdinge Leibrenten, Zeilrciiten und vererbliche
Renten jeder Art ( mit Ausnahme der vom Giund-
Erirag abgezogenen, nach 8. 22 Satz 1 des
Katastergesetzes vom 15. Juli 1821 der Gefäll--
steuer unterliegenden Grundgefälle und der diesen
glkichzuachiknderi rcichsschlußmäßigcn Renten)
übrigens ohne Unterschied, ob die Renten auf
Grundcigenthum oder bestimmte Gefälle sundirt
sind oder nicht, ob sie von der Staatskasse, von
Körperschaften oder Privaten gereicht werden,
aus dem In -- oder Auslande fließen (vergl. je¬
doch Gesetz Art. 3, -4 . i ) , sowie die Entschä¬
digungen, welche an frühere Berechtigte für ver¬
lorenen Umgcldsbezug oder genossene Umgelds¬
freiheit , für aufgehobene Kammersteuern oder
aus sonstigen Titeln gereicht werden, die von
adeligen Gutsbesitzernan Mitglieder ihrer Fami¬
lien zu entrichtenden Apanagen, Wittume, Ali¬
mente, ebenso Prägenden und Ordenspensionen,
inglcichen Renten oder Dividenden aus auf Ge¬
winn berechneten Ältienunternehmungen, so weit
das betreffende Unternehmen nicht der würt«
tembcrgischen Gewerbesteuer  uuierliegt.
2 ) Das Dienst - und Bern fsein kommen
jeder Art,  welches im ?a»de erworben wird,
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insbesonderen) aller im Staats «, Hvs , Kirchen«,
Schul- , Körperschaflö- , Gemeinde« und Slif«
tungsdienst aktiv angesteUlen oder verwendeten
Personen, der Militärpcrsonen, der ausübenden
Aerzte, Rechtsanwälte, immatrikulirtcn Notare,
Kommissionäre, Mäckler( Sensale) , Archiiekten,
Feldmesser, Künstler, Lileraten, der Herausgeber
von Zeitschriften, der gutsherrlichen Lei Walter
und Diener, der Pfleger und Vennügensoer-
walicr aller Lrt, der Verwalter, Geschäftsführer
und Diener von Privaivereinen, der bei öffent¬
lichen Stellen, bei gewetblichen Unternehmungen,
sowie für Privatdienste aller Art verwendeten
männlichen und weiblichen Gehilfen und Diener;
I») die OuieSccnzgehalte der Eioil- und Militär-
Staatsdiener, sowie die Pensionen oder Ruhe-
gchalte, die Invaliden- , Medaillen-, Gnaden-
gehalie und Unterstützungen, welche einer der zu
L,t- » aufgeführten Personen nach dem Austritt
aus dem aktiven Dienstverhältnisse in Beziehung
auf ihre frühere Dienstleistung ober aus gleichem
Grunde deren Witrivcn und Waise» von dem
Staate, aus einer anderen öffentlichen Kasse oder
von einem Privaten gereicht weiden, überhaupt
Alle, welche aus persönlichen Leistungen einen
der Gewerbesteuer nicht unterworfenen Erwerb
ziehen. Unständige Gratialicn und Geschenke
gehören nicht hieher. Wen» Zinse oder Renten
als Theile eines Dienst» oder ähnlichen Ein¬
kommens bezogen werden, so unterliegen sie der
Besteuerung als Dienst- und Berusselnkommen
unter Ziffer 2. HI. Die nach Ziffer 1 oben
abzugedenden Erklärungen(Fasssonen) 1» über
das Kapital - und Renteneinkommen
können entweder mündlich  in das von der
Ortesteuerkommission zu führende Aufnahmepro-
tvkoll oder schriftlich  nach der i» §. 17 Ziff. 1
der oben erwähnten Jnstrukiion gegebenen nähe¬
ren Bkstimmung abgegeben werden. Dagegen
sind 2 t die Fassionen über das Dienst-  und
Be r u fs  c in  komme»  in der Regel schrift¬
lich  nach dem vorgeschriebenen Formular za
übergeben: sie können aber in den in §. l?
Ziff. 2 der gedachten Instruktion bestimmten Fäl¬
len auch mündlich  in das Aufnahmeprotvkvll
abgegeben werden. IV. Von der Fassions¬
pflicht befreit sind  bezüglich des oben Ziff
II , 1j bezeichnten Kapital- und Rentencinkom-
mcns die im Gesetz Art. 3, n I) § genann¬
ten Anstalten, die im Gesetz Art. 3, -V e er¬
wähnte allgemeine Sparkasse in Stuttgart und
diejenigen, welche in diese Sparkasse Ersparmß-
einlazen gemacht haben, hinsichtlich der denselben
aus diesen Einlagen zufließenden Zinse, ferner
die in Art. 3, V k genannte Raffe des Wohl-
chätigkeiisveieins, sowie bezüglich der Dienst-
und Berufseiukommcnssteuer diejenigen Personen,
welche nach dem Einkommenssteuergcsetz Art. 3,
L n und nach dem Gesetz vom 20. Aug. 1861
(Reg.-Vl. S . 186.) Art. 3 sodann nach dem
Eiiikommcnsstcuergesetz Art. 3, L 1>von dieser
Steuer frei bjeiben. Uebrigens muß auf etwai-
ges Anfordern der Ortssteuerkommissiongleich¬
wohl die in § 14, Abs. 2 der mehrerwähnien
Instruktion vorgeschriebene Anzeige abgegeben
werden. V. Wenn weitere(s. Ziff. IV oben)
in Ges. Art. 3, -V 6. 5 genannte Anstalten,
oder wenn Institute der im Gesetze Art. 3,
-V v. <1. k bezcichneten Art Steuerbefreiung
ansprcchen, deßglcichen wenn auf Grund der
Bestimmungen im Gesetze An. 3, üV k. i ein
solcher Anspruch erhoben werden will, so sind

diese mit vollständigen Nachweisen zu begrün,
denden Ansprüche durch die Ortssteuerkommission
beim Kamxralamt anzubringen. Die den Mit»
gliedern deS Kapitaliftenvereins  in Stutt¬
gart früher eingcräumte, seit l . Juli 1859 aber
ausgehobene Steuerfreiheit für ihre Einlagen in
diesem Verein bleibt laut der vom K. Steuer»
kollegium auf Grund des Art. 1 des Gesetzes
vom 20. August 1861( Neg.-Bl. S . I85) unierln
1. Juli 1864 (Amtsbl. s . 85» getroffenen Ver»
fügung aufgehoben; die Mitglieder dieses Ver¬
eins werden daher auigcsorderl, die Zin'e auS
diesen Einlagen gleich ihren übrigen Kapital-
zursen zu faliren. Ebenso haben die Mitglieder
ver allgemeinen NenrenaNstalt  in Stutt¬
gart die Renten, welche sie von dieser Anstalt
beziehen, zu sauren und zu versteuern, da die
Nentenanstalt seit 1. Juli 1860 nur die nach
Ab,iig der auszubezahleiidcn Renten ihr ver¬
bleibende Akiivjsiise versteuert, welches Verhäit-
niß laut der vom K. Sicuerkollcgium unterm
9. Aug. 1864 (Amtsbl. S . 99) aus Grund des
Art. I ves Gesetzes vom 20. August 1861 ge»
tioffcnen Verfügung forlbestehen blecht. Des¬
gleichen haben die Einleger in die mit ver all¬
gemeinen Neiitenanstalr verbundenen Spar - u.
Depositenkasse  als Gläubiger der Renten-
anstali die hieraus zu beziehenden Zinse gleich
ihrem sonstigen Kapital-- und Rentcneinkommcn,
und ebenso haben die Mitglieder der an die all¬
gemeine Nenlcnanstalt übergegangcnen sogenann,
ten Rottenburger Winwenkasse  ihre
diesfa'lligen Bezüge nach Art. 1. II. Ii. des
Einkommensteuergesetzes zn versteuern. VI . Wer
die Fatirung seines Einkommens gänzlich unter¬
läßt oder solches cheilweise verschweigt, wird
nach Art. 11 des Gesetzes und §. 16  der Inst¬
ruktion mit Strafe belegt.

Stuttgart, den 16. Juni 1865.
Aut enr ict h.

Vorstehende Bekanntmachung des K. Steuer-
Kollegiums haben die Orissteuer- Commissionen
des Bezirks in der ortsüblichen Weise öffentlich
bekannt machen zu lassen und mit der etwa ge¬
eignet erscheinenden Belehrung am Nachhause
oder an einem andern paffenden Orte anzu¬
schlagen.

Jede Ortssteuer- Commission hat in ihrer
Bekanntmachung zu bestimmen, zu welcher Zeit
und in welchem Lokale die Erklärungen(Fassio¬
nen) an die Commission abgegeben werden müssen.

Die vorbereiteten Protokolle sammt den Vor¬
gängen wurden heute hinausgegeben und es sind
sämmiliche Akten nach vollzogenem Geschäft mit
dem Kostenzettel auf den vorgeschriebenen Termin
(31. August) an das Kamcralamt einzusenden.

Neuenbürg, den 1. Juli 1865.
K. Kamcralamt.

Schöll.

Revier Liebenzell.
Hokz - Verka uf.

Am 12. nächsten Monats, Nachmittags3 Uhr
auf dem Nachhaus in Liebenzell:

850 St . Nadelholz, Lang- und Klvtzholz
aus den Staatswaldungen Sommerhalde und
Hr'nterkollbach.

Neuenbürg, den 39 . Juni 1865.
K. Forstair.t.

Lang.
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Revier Langcnbrand.
Holz - Verkauf.

Den 14. Juli d. I . Vormittags 10 Uhr,
auf dem Raihhaus in 4!angenbrand:
1070 Lt. Nadelhol;, Lang, und Klotzholz,
640 St . Nadelholzstangcn4—7" stark,
V. Klstr. buchenes und
13 ,, forchenes Brennholz,
V« Klftr- buchene und
'/« » forchene Schleiflrög,

aus den Staatswaldungen Ueberrück, Brenner»
berg, Große Tanne, Sackberg, Hundsthal,
Brand- und Hiischgarten.

Neuenbürg, den 3. Juli 1865.
K. Forstamt.

Lang.
Bau - Akkorde.

Nachstehende den Wiesenbau im Eyachthal
auf der Markung Dobel betreffende Arbeiten
werden Montag den >0. d. Mts. Nachmittags
2 Uhr auf der Eyachmühle in Akkord gegeben:
Grabarbeit im Anschlag von . . . 1080 fl.
Maurer- und Steinhauerarbeit . . 220 fl.
Zimmerarbeit. . 395 fl.
Schnildarbkit . . 59 fl.

Neuenbürg, den 3. Juli 1865.
K. Forstamt.

Lang.
Neuenbürg.B a n A k k o r d.

In höherem Aufträge sind zu Verbesserung
des Försterh-iuses in Enzklösterle und der dazu
gehörigen Nebengebäude die hienach mit ihrem
Ueberschlagsbetrag angegebenen Arbeiten im Wege
schriftlicher Submission zu verdingen und zwar:

Maurerarbeit
Zimmerarbeit
Gypwrarbcit
Schrcinerarbeit
Glaserarbeit .
Schlosseraibeit
Flaschnerarbeit
Gußeisen . .
Hafncrarbeit
Anstricharbeit
Pflästererarbeit

704 fl.
607 fl. 54 kr.
179 fl. 49 kr.
248 fl. 57 kr.
48 fl. 3 kr.

228 fl. 25 kr.
32 fl. 30 kr.
44 fl. 24 kr.
3 fl. 40 kr.

93 fl. 35 kr.
24 fl. 36 kr

Kostcnvoranschlag, Plane und Bedingungen
können sowohl bei dem Kamcralamt Neuenbürg,
als auch bei dem Kamcralamt Altcnstaig cin>
gesehen werden.

Die lusttragenden Meister wollen ihre schrift»
lichen Offerte, welche den Abstreich an den
Voranschlagsprcisen in Procenten ausgcdrückt
enthalten muffen, versiegelt und mit der Auf¬
schrift
»Submissivnsoffelt für das Ncvierförsterhaus

Enzklösterle"
spätestens bis zum 14. laufenden Monats,
Vormittags 10 Uhr unter Anschluß der erfor¬
derlichen Tüchtigkeits- und Vermögrnszeugnisse
frankirt bei dem Kameralamt Neuenbürg
einreichcn.

Die Eingaben werden sofort an demselben
Tage Vormittags 11 Uhr auf der Kameral-
omtskanzlei eröffnet werden, welchem Akte die
Submittenten anwohnen können.

Den 2. Juli 1865.
K. Kamcralamt K. Bezirksbauamt

Neuenbürg. Calw.
Schöll . DiNeniuö.

Schwann.
Holz -Verkauf.

Am Freitag den 7. d. Mts.,
Morgens 8 Uhr

kommen auf dem Nachhause
18 St . eich. Sägklötze mit 934

«egen mehreren Nachgeboten wiederholt zum
Verkauf.

Den 3. Juli 1865.
Schultheißeaamt.

Bürkie.

OberamtSspurkasse Neuenbürg.
Vom 1- Januar bis 30. Juni 1865 betragen:
die neuen Einlagen  in 588 Posten

18,468 fl. 26 kr.
die Rückzahlungen
an Einlagen, in 186 Posten:

12.453 fl. 20 kr.
Zinsen hieraus 276 fl. 1 kr.

12,729 fl. 21 kr.
Den 2. Juli 1865.

Kassier
Jak. Me eh.

Simmersfeld,
Oberamt Nagold.

Lang - und Klotzholz Verkauf,
Am Donnerstag den 6. Juli d. I .,

Vormittags 10 Uhr,
verkauft die Gemeinde azif dem Rathhaus aus
ihrem Wald Buchschollcn

100 Stämme Lang, und Klotzholz
im Ansstrnch, wozu Liebhaber eingeladen werden.

Den 28. Juni 1865.
Schultheißenamt.

Schaible.

Privatnachrichten.

Neuenbürg . A
Einladung . A

Zu dem H
nächsten Sonntag den 9. Juli U

in bisheriger Weise stattfindenden 8

Iahressest der Feuerwehr§§
laden wir alle Freunde unseres Instituts
mit ihren Familien herzlichst ein.

Sämmtliche Festtheilnehmer versammeln
sich

Nachmittags präeis 2 Uhr
vor dem Nathhaus. U

Im Namen des Corps. K
Der Commandant. K

Grosmann . ^

W i l d b a d.
Ein Lehrling,  mit oder ohne Lehrgeld

kann eintrelen bei
Carl Großmann,

Flaschneru. Kupferschmied.
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Neuenbürg.

Wer an Peter u . Paul auf
dem Maienplatz meinen Stock —
Meerrohr mit großem gebogenen
Elfenbeingriff - aus Versehen mit¬
genommen hat , ist um freundliche
Rückgabe gebeten.

Den 3. Juli 1865.
Fr . Loos.

Neuenbürg.
Für die abgebrannten Besen selber  sind

bei mir cingegangen : O A.-N . R . 1 fl. 30 kr.
T . 3 fl., O -Am. B . 1 fl-, P . F . 30 kr. , Heglm.
2 fl., B . 30 kr. , Dcc . L. 1 fl. , O A. Tba . L
1 fl., O A.Bm . Gr . 1 fl , W. H . 30 kr., Ge¬
meinde Calmbach 30 fl. , Fl . v. L. in C. 3 fl
30 kr. , Fr . P . in D . 3 fl. 30 kr. , Fr . B . in
C. 1 fl. 10 kr., Fr . Schn . 2 fl. , Fr ? L. 1 fl. ,
Sensenarb . Bl . 30 kr. , Gebr . G . 1 fl. 10 kr.
Cr . Wtw . 18 kr., Fr . Fkb. 24 kr. , Chrn . Fkb.
30 kr.

Im Namen der Abgebrannten den Wohl-
thätern herzlichen Dank!

Fr . Loos.

Neuenbürg.
Ein am 29 . Juni auf dem Maienplatze

stehen gebliebener Schirm kann in Empfang
genommen werden bei

Fr . Wagner,  Sensenschm.

Calmbach.
Liqueure eigener Favrikation,

als : Anis , CalmuS , Enron , Curacao , Doppel¬
kümmel, Magenbitter , Nußwasser , Persico,
Pfcffermünz , Zimmt , und verschiedene andere
feine und mittelfeine Sorten per Schoppen
12 kr. und höher.
Bei Abnahme von mehreren Flaschen tritt

Preisermäßigung ein.
Carl Eh mann.

Calmbach.

Vaihinger Kunstmehl
in allen Sorten , ebenso Futtermehl und Kleie,
bei Carl Eh mann.

Calmbach.
Zeugle », Bettbarchent , Betttrilch,

Futterbarchent in bekannter schwerer und
gutfarbiger  Waare billigst bei

Carl Eh mann.

Gräfe «Hausen.

^— E -̂ SLxtzten Sonntag ging
von Engelsbrand

- -- -̂ iiber Neuenbürg
nach Gräfenhausen  1 silberne
Cylindertaschenuhr verloren.

Um gefällige Bekanntmachung
dies werden die H .H . Ortsvorstcher

und der Finder um gefällige Abgabe gegen Be¬
lohnung an die Redaktion des Enzthälers ge-
beten.

Den 4 . Juli 1865.

Neuenbürg.
Ein Logis für einen oder zwei ledige Herrn

wird vermiethet . Wo sagt
die Redaktion.

Neuenbürg.
Geehrtem Publikum bring«

ergebenst zur Anzeige , daß
ich das bisher von meiner
Schwieger mutter Christian

Wagners  Wittwe betriebene
Mezgerei -Geschäft

für eigene Rechnung fortführe und heute er¬
öffnet habe.

Indem ich mich geneigtem Zuspruch bestens
empfehle , bemerke , daß bei mir Ochsen-
Schweine - und Kalbfleisch , sowie alle
Sollen Würste in guter frischer Waare zu
treffen sind.

Den 4 . Juli 1865.
Johann F a u t h.

Neuenbürg.
Einen jungen Menschen nimmt unter billigen

Bedingungen in die Lehre
Schlosser Fischer.

Neuenbürg.
Formulare zu

Rechnungen , Quittungen » Wechseln,
l Anweisungen)

zu billigen Preisen vorräihig in der
Meeh ' scheu  Bnchdruckerei.

befördert mit Dampf , ll
Segelschiffen über alle

Häsen billigst
Der conccsjionirte Agent

in Neuenbürg:
Stadtacciser Reichert.

SioHsverk'sotie öriist-Londons,
nach der Composition des König!. Medicinal-
Collegiums unter Vorsitz des Hofrathes Professor
Ilr . Harleß , sind acht zu haben ä 14 kr. pr.
Paker mit Gebrauchsanweisung in

NerreubarZ bei I . F . Büxensiei » ;
I,ieI >6>El1 bei Stpoch. Keppler;
Wllctlmü der Fr . Keim.

Neuenbürg»  3 . Juli . Um ein bleibendes
Andenken an das an Peter und Paul stattge¬

habte Aibeiterfest zu stiften, bethciligt sich die
hiesige Sensenfabrik  bei dem von der Amts¬
versammlung jüngst beschlossenen dahier zu er¬
richtenden BczirkSkrankenhause  mit dem
namhaften Beitrag von 2000 fl. — Wenn wir

in Betracht ziehen , daß die Bruderbüchse der
Sensenfabrik , die über einen Fond von 40,000 fl.
verfügt , neben der Alters - , Invaliden - , und
Wittwen -Pensionirung , die Kranken -Unterstützung
zum Hauptzweck hat , ein Krankenhaus für ihr«
Theilnehmer also kein absolut naheliegendes
Bedürfniß ist, können wir nicht umhin , diesem
neuen Akt der Humanität hier öffentlich unsere

volle Anerkennung zu zollen.

(Mit einer Beilage )

ROM » , Druck und Verlas der Meeh 'scheu Buckdruckereii» Ucueubirg.
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